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1. Was ist zu bedenken? 

1. Zulässig ist dies nur zum Schutz des Betreuten vor Selbstgefährdung 
 

2. Die Maßnahmen erfolgen über längere Zeit oder regelmäßig, Ausnahme : 
akute Gefahrenlage, nicht länger als notwendig 
 

3. Kann die betroffene Person selbst einwilligen? 
 

4. Für freiheitsbeschränkende Maßnahmen gelten die gleichen 
Voraussetzungen wie für Unterbringungen (§1906, Abs. 4) (Bettgitter, 
Fixierungen, Abschließen der Haustüre, Ruhigstellen durch Medikamente 
etc.) 
 

5. Handelt es sich in der Häuslichkeit um eine „Einrichtung“: die Pflege wird 
ausschließlich durch einen fremden Pflegedienst erbracht 
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2. Rechtliche Grundlagen: Grundgesetz 

a.)Auszug aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 
Artikel 1 Schutz der Menschenwürde 
 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. 
 
Artikel 2 Freiheit der Person 
 
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich 
In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden 
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Rechtliche Grundlagen: § 1906 BGB 

b.) Rechtliche Voraussetzungen für freiheitsentziehende Maßnahmen, § 1906 
BGB 
§ 1906 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Unterbringung 
 
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des 
Betreuten erforderlich ist, weil 
1.auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen 
Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder 
erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 
2.zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens 
eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein 
ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht 
durchgeführt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen 
Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der 
Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. 
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Rechtliche Grundlagen: § 1906 BGB 

(2) 1. Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts 
zulässig. 
2. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem 
Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich 
nachzuholen. 
3. Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen. 
4. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht 
anzuzeigen. 
 
(3) Widerspricht eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 Nummer 2 dem 
natürlichen Willen des Betreuten (ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann der 
Betreuer in sie nur einwilligen, wenn 
1.  der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen 
oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme 
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, 
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Rechtliche Grundlagen: §1906 BGB 
 

2. zuvor versucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen 
Maßnahme zu überzeugen, 
3.  die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen der Unterbringung nach Absatz 
1 zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, um einen drohenden erheblichen 
gesundheitlichen Schaden abzuwenden, 
4.  der erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine andere dem Betreuten 
zumutbare Maßnahme abgewendet werden kann und 
5. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsmaßnahme die zu 
erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt. 
 
 (3a) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der 
Genehmigung des Betreuungsgerichts. Der Betreuer hat die Einwilligung in die 
ärztliche Zwangsmaßnahme zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen. Er hat den Widerruf dem Betreuungsgericht anzuzeigen. 
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Rechtliche Grundlagen: § 1906 BGB 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in 
einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne 
untergebracht zu sein, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder 
auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit 
entzogen werden soll.  
 
(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines 
Bevollmächtigten in Maßnahmen nach  den Absätzen 3 und  4 setzen voraus, 
dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1, 3 und 4 
genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 
bis 4 entsprechend. 
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Rechtliche Grundlagen: §1906 BGB 

 
 
 
Die eigene Wohnung wird zur „Einrichtung“, wenn die Pflege dort 
ausschließlich durch einen Pflegedienst erfolgt. 
 
Ansonsten ist keine betreuungsrechtliche Genehmigung erforderlich  
aber..... 
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c.) Auszug aus dem StGB, § 239 Freiheitsberaubung  
 
(1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit 
beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn der Täter 
 
1. das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt oder 
2. durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung eine schwere 
Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht. 
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(4) Verursacht der Täter durch die Tat oder eine während der Tat begangene 
Handlung den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei 
Jahren. 
 
(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 3 ist auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 4 auf 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
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Rechtliche Grundlagen: § 34  STGB 

d.) Auszug aus dem StGB, § 34 

 

§ 34 Rechtfertigender Notstand 

 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, 
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, 
um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht 
rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, 
namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 
drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte 
wesentlich überwiegt. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden. 


